
Anlage zur Vorlage IX/1442 

§ 8a KAG NRW 
Ergänzende Vorschriften für die Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen und über die 

Erhebung von Straßenausbaubeiträgen 
 
(1) Die Gemeinde hat ein gemeindliches Straßen- und Wegekonzept zu erstellen, welches vorhaben-
bezogen zu berücksichtigen hat, wann technisch, rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll Straßenunterhal-
tungsmaßnahmen möglich sind und wann beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen an langfristig 
notwendigen kommunalen Straßen erforderlich werden können. Das Straßen- und Wegekonzept ist 
über den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde oder des Gemein-
deverbandes anzulegen und bei Bedarf, mindestens jedoch alle zwei Jahre, fortzuschreiben. Das 
Straßen- und Wegekonzept wird von der kommunalen Vertretung beraten und beschlossen. 

(2) Das für Kommunales zuständige Ministerium gibt durch Verwaltungsvorschrift ein Muster für das 
Straßen- und Wegekonzept nach Absatz 1 im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen be-
kannt. Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind verpflichtet, dieses Muster zu verwenden. Sofern 
die Gemeinde oder der Gemeindeverband von dem Muster abweichen möchte, ist dies im Straßen- 
und Wegekonzept darzulegen und zu begründen. 

(3) Soweit im Straßen- und Wegekonzept nach Absatz 1 beitragspflichtige Straßenausbaumaßnah-
men enthalten sind, ist die Gemeinde oder der Gemeindeverband verpflichtet, frühzeitig eine Ver-
sammlung der von dem Vorhaben betroffenen Grundstückeigentümerinnen und -eigentümer (verbind-
liche Anliegerversammlung) durchzuführen. Ihnen sind die rechtlichen, technischen und wirtschaftli-
chen Gegebenheiten vorzustellen. Sofern sich die Straßenausbaumaßnahme konkretisiert, sind zu-
sätzlich Alternativen zum vorgesehenen Ausbaustandard und zu dem sich daraus ergebenden bei-
tragspflichtigen Aufwand in der verbindlichen Anliegerversammlung mit den betroffenen Grundstücks-
eigentümerinnen und -eigentümern zu erörtern. Über das Ergebnis der verbindlichen Anliegerver-
sammlung ist die Vertretung der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes vor Beschlussfassung über 
die Durchführung einer Straßenausbaumaßnahme zu informieren. 

(4) Ausnahmsweise kann von der Durchführung einer verbindlichen Anliegerversammlung nach Ab-
satz 3 abgesehen werden, wenn es sich um eine nur geringfügige Straßenausbaumaßnahme handelt. 
In diesem Fall kann die verbindliche Anliegerversammlung durch Beschluss der kommunalen Vertre-
tung durch ein anderes Beteiligungsverfahren ersetzt werden. Die Rechtmäßigkeit des Beitragsbe-
scheides bleibt von der Erfüllung der Pflicht zur Durchführung einer Anliegerversammlung nach Ab-
satz 3 oder eines anderen Beteiligungsverfahrens unberührt. 

(5) Die Satzung der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes kann unter Berücksichtigung von § 8 
Absatz 6 Beitragsermäßigungen für Eckgrundstücke vorsehen. Die Festlegung einer satzungsrechtli-
chen Tiefenbegrenzung ist zulässig. 

(6) Bei Straßenausbaubeiträgen gemäß § 8 Absatz 2 soll auf Antrag eine Zahlung in höchstens zwan-
zig Jahresraten eingeräumt werden. Der jeweilige Restbetrag ist jährlich mit 2 Prozentpunkten über 
dem zu Beginn des Jahres geltenden Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches, je-
doch mit mindestens 1 Prozent, zu verzinsen. Die Zahlungserleichterung kann auch in Form einer 
Verrentung der Beitragsschuld gewährt werden, die in höchstens zwanzig Jahresleistungen zu entrich-
ten und deren jeweiliger Restbetrag entsprechend Satz 2 zu verzinsen ist. § 135 Absatz 3 Satz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) gilt 
entsprechend. Eine Tilgung des Restbetrages ist am Ende jeden Jahres möglich. Die Satzung der 
Gemeinde oder des Gemeindeverbandes kann hierzu Näheres bestimmen. 

(7) Straßenausbaubeiträge gemäß § 8 Absatz 2 sollen für ein beitragspflichtiges Grundstück auf An-
trag ohne Festsetzung von Fälligkeiten ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Zahlung des 
Beitrages für die beitragspflichtige Person eine erhebliche Härte bedeutet. Das gilt insbesondere für 
eine beitragspflichtige Person, die über ein Einkommen verfügt, das die Bedarfsgrenze der Hilfe zum 
Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe 
- (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 8. Juli 2019 (BGBl. I S. 1029) geändert worden ist, um nicht mehr als 20 Prozent 
des maßgebenden Regelsatzes übersteigt und kein anderes Vermögen vorhanden ist, das die Zah-
lung von Beiträgen zumutbar macht. Für die Höhe der Verzinsung des so gestundeten Betrages gilt 
Absatz 6 Satz 2 entsprechend. Auf die Zinsen kann ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn ihre 
Erhebung nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. 

(8) Die nach diesem Gesetz anwendbaren weitergehenden Billigkeitsregelungen der Abgabenordnung 
bleiben unberührt. 


